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Sachverhaltsdarstellung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow hat in ihrer Sitzung am 24.01.2022 den 
Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 21 „Photovoltaikanlage 
Kieswerk Pinnow Süd“ gefasst. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) 
BauGB zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 21 erfolgte durch eine öffentliche Auslegung des 
Vorentwurfs in der Zeit vom 07.03.2022 bis zum 08.04.2022.
Die Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB hat gleichzeitig stattgefunden. 
Die aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Anregungen wurden 
geprüft und ggf. in die Planunterlagen eingearbeitet.
Die Anregungen sind in anliegenden Abwägungsunterlagen zusammengefasst.
  

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage/n:
Abwägungsunterlagen zum Vorentwurf 

 
 



Beschlussvorschlag:
1. Die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und frühzeitigen Beteiligung der 

Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 21 
„Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Süd“ der Gemeinde Pinnow vorgebrachten 
Anregungen und Hinweise hat die Gemeindevertretung gemäß anliegender 
Abwägungsunterlagen geprüft.

2. Die Gemeindevertretung Pinnow beschließt über die Zwischenabwägung der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gemäß der 
vorliegenden Zusammenstellung.

3. Das Ergebnis der Zwischenabwägung ist den Trägern öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit, die Anregungen und Hinweise zu diesem Planvorhaben vorgebracht haben, 
mitzuteilen.

 



vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 21  
" Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow-Süd " der Gemeinde Pinnow 
Abwägung  
nach frühzeitiger Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Abwägungsmaterial 
 
Das Abwägungsmaterial wurde aus den Originaltexten der Stellungnahmen der 
Beteiligten angefertigt. Die Abwägungsvorschläge wurden hinter den jeweiligen 
Anregungen kursiv und blau gekennzeichnet eingefügt. Im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung sind von einer Person Anregungen eingegangen. 
Das Abwägungsmaterial besteht aus insgesamt 27 Seiten und einer Anlage. 
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Der Hinweis wird im weiteren Verfahren, beispielsweise bei der Verlegung von Kabeln, 
beachtet. 
 
 
 

 
 
Die neue Anbindung an das vorhandene Straßennetz im Bereich der Wohnbebauung Sukower 
Straße 6 bis 8 wird rechtzeitig mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt. Die Begründung 
wurde dementsprechend unter 7.1. ergänzt. 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 

 
Die Vorgaben der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr M-V werden bei der Planung und 
Ausführung der Erschließungsstraßen beachtet. Die Toranlagen werden nach Abstimmung mit 
der Brandschutzbehörde des Landkreises mit Feuerwehrschließungen ausgestattet. Die 
Begründung wurde dementsprechend unter 7.1. ergänzt. 
Der Hinweis wird beachtet. 
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Löschwasser wird über 2 Löschwasserentnahmestellen aus dem Kiessee in ausreichender 
Menge bereitgestellt. Die Lage der Löschwasserentnahmestellen wird ausgeschildert. Ein 
Übersichtsplan in Anlehnung an DIN 14095 wird in Zusammenhang mit den Bauvorlagen für die 
Photovoltaikanlage angefertigt und mit der Brandschutzbehörde des Landkreises abgestimmt. 
Die Begründung wurde dementsprechend unter 7.3. ergänzt. 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 

 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
 

 
 
Die Photovoltaikanlage wird in einem ehemaligen Kieswerk errichtet. Eine Begrünung der 
Flächen ist aus Gründen des Naturschutzes und der Minimierung von Sanderosionen 
vorgesehen. Der nährstoffarme Boden wird sowieso ein übermäßiges Wachstum der 
Begrünung unterbinden. Bei übermäßigem Wachstum werden Pflegemaßnahmen durchgeführt. 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 

 



Abwägungsmaterial vorh.-bez. B-Plan Nr. 21 „Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Süd“ 

der Gemeinde Pinnow   Seite 4 

 

Geistert   E:\BP 21 Pinnow Süd WEMAG\TÖB § 4(1)\Abwägungsmaterial BP21 - 2022-08-19.doc 

 
In der Begründung wurde bereits unter 5.6. die Lage des Plangebiets in der 
Trinkwasserschutzzone beschrieben. Es ist nicht beabsichtigt, gegen Festsetzungen der 
Trinkwasserschutzzone zu verstoßen. 
Der Hinweis wird in den Text Teil B der Satzung übernommen. 
 
 

 
 
Die Flurstücksnummern wurden ergänzt bzw. korrigiert. 
Der Anregung wurde gefolgt.  
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Die für die SO PV vorgesehenen Flächen sind ehemalige Verspülfelder, die im Rahmen des 
Kiesabbaus geschaffen wurden. Bodendenkmale sind nicht zu erwarten. 
Gesetzliche Vorgaben werden selbstverständlich beachtet. 
Der Hinweis wird in den Text Teil B der Satzung übernommen. 
 
 

 
 
 
 

 



Abwägungsmaterial vorh.-bez. B-Plan Nr. 21 „Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Süd“ 

der Gemeinde Pinnow   Seite 6 

 

Geistert   E:\BP 21 Pinnow Süd WEMAG\TÖB § 4(1)\Abwägungsmaterial BP21 - 2022-08-19.doc 

 
 
 

Vorläufige Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1  
Bundesnaturschutzgesetz und zum Allgemeinen Artenschutz    
(Heide Beese, Tel.03871-722-6838, E-Mail: heide.beese@kreis-lup.de)  
 

Im weiteren Planverfahren sind die nachfolgende Belange zu berücksichtigen und der 
UNB erneut zur Prüfung vorzulegen.  

Zur Umweltprüfung  

Im Rahmen der Umweltprüfung/ Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung sind Beschränkungen der 
Erfassungen auf die Anhang IV Arten und europäische Vogelarten ebenfalls nicht zulässig. 
Für besonders geschützte Arten, die nicht europarechtlich geschützt sind, gelten die 
artenschutzrechtlichen Verbote für zugelassene Eingriffe und Vorhaben in Gebieten mit 
Bebauungsplänen nicht (§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG), die Berücksichtigung des 
Artenschutzes erfolgt bei diesen Arten jedoch im Rahmen der bauplanungsrechtlichen 

Eingriffsregelung (vgl.§ 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, § 1a Abs. 3 BauGB). Insofern ein Vorhaben 
als „zugelassener Eingriff" gilt, sind demnach faunistische Belange aller anderen, national 
geschützten Arten im Rahmen der Bearbeitung der Eingriffsregelung (siehe u.a. Hinweise zur 
Eingriffsregelung, Anlage 1, Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften) zu betrachten und 
insofern erforderlich über Auflagen oder Maßnahmenfestlegungen (B-Plan, LBP etc.) zu 
berücksichtigen. 
 
Der Umweltbericht wurde ergänzt. 
Der Anregung wurde gefolgt. 
  

Erfassungen und Kartierungen sind grundsätzlich gemäß den üblichen Methodenstandards wie 
bspw. Südbeck et al. oder den in der HzE 2018 befindlichen Mindestanforderungen an Erfassungen 
durchzuführen. Reduzierungen des hier genannten Kartierumfanges wären plausibel zu begründen. 
 
Alle Erfassungen wurden nach den üblichen Methodenstandards durchgeführt und zu den 
vorgegebenen Zeiten durchgeführt. Die Untersuchung der Reptilien, insbesondere der 
Zauneidechsen Ende August/Anfang September hätte nicht zu einem erfolgreichen Nachweis 
dieser Art geführt, da entlang des Randbereiche am westlichen Ufer des Kiessees bereits 
Zauneidechsen nachgewiesen wurden. Die Vorhabensfläche selbst bietet kein geeignetes 
Habitat für die Zauneidechsen. Die geplante Photovoltaikanlage soll auf ehemaligen 
Spülfeldern des Kiestagebaus Pinnow Süd errichtet werden. Diese Bereiche eignen sich nicht 
als Lebensraum für die Zauneidechsen, da diese vielfältige Strukturen benötigen, in denen sie 
sowohl Licht als auch Schatten finden. Zudem benötigen sie ein ausreichendes 
Nahrungsangebot. 

 

In der Umweltprüfung unter 2.2.2 Reptilien ist dargelegt, dass zwischen April und Juli 6 
Erfassungen durchgeführt wurden. Weiterhin wurde angemerkt, dass bereits im Frühjahr/Sommer 
Individuen nachgewiesen wurden. Unter 3.1.1.2 ist jedoch vermerkt, dass keine Reptilien des 
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Anhanges IV nachgewiesen wurden.  
 

Eine Korrektur wurde vorgenommen. 
Der Anregung wurde gefolgt. 
 

 
Zu 3.1. 1.3 Amphiben  
Es ist dargelegt, dass ein „nahegelegener Kiestagebau" als Referenz genutzt wurde, in dem die 
selben Untersuchungen durchgeführt wurden. Diese Angaben (welcher Kiestagebau, festgestellte 
Artvorkommen) sind zu präzisieren. Insofern es sich um den nördlich direkt angrenzenden 
Tagebau (Pinnow Süd) handelt, sind ggf. die Wanderkorridore sowie mögliche Winterquartiere 
auch im AFB zu betrachten.  

Vorkommen der Kreuzkröte nördlich des Vorhabenstandortes, in ca. 200 m Entfernung zum 
Vorhabenstandort wurden UNS im April 2022 mündlich gemeldet.  

Vorkommen der Erdkröte, östlich des Vorhabenstandortes in weniger als 300 m Entfernung zum 
Vorhabenstandort sind der UNB bekannt. Da Erdkröten als standorttreu gelten ist auch eine 
Auseinandersetzung bezüglich deren Lebensräume (aktive Baggerseen als Laichgewässer/ 
Winterquartiere) in der Umweltprüfung zu ergänzen.  

Zur Bewertung der Fauna S. 30  

Die zusammenfassende Bewertung ist unter Berücksichtigung der vorstehenden Belange zu 
überarbeiten.  
 
Bei dem Referenz Tagebau handelt es sich nicht um den nördlich angrenzenden Kiestagebau 
(Pinnow Nord). Die kartierten Referenzgewässer befinden sich im Kiestagebau Tarzow Nord. 
Wanderkorridore vom Referenztagebau sind auf Grund der großen Entfernung auszuschließen. 
Das im Jahr 2022 erfasste Kreuzkrötenvorkommen in 200 m Entfernung zum Vorhabenstandort 
bleibt vom Bauvorhaben unbeeinflusst. Auch eine Wanderung über die Spülfelder, auf denen 
das Vorhaben geplant ist, ist unwahrscheinlich, da diese kein geeignetes Habitat bieten. Es 
befinden sich keine Laichgewässer oder Winterquartiere auf der Vorhabensfläche. 
Das Vorkommen der Erdkröte wurde im Umweltbericht aufgenommen und betrachtet. Die 
zusammenfassende Bewertung wurde überarbeitet. 
Der Anregung wurde gefolgt. 
 

 
Zum AFB  

Die bau-, anlage-, und betriebsbedingten Auswirkungen auf die gesetzlich geschützten Arten, 
eventuell erforderlich werdende Maßnahmen sowie die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen 
Prüfung sind gegenüber der unteren Naturschutzbehörde darzulegen. Hinsichtlich der baubedingten 
Wirkungen sind neben dem eigentlichen Vorhabengebiet auch Baustraßen, erforderliche temporäre 
Lagerflächen sowie Flächen  für die Baustelleneinrichtungen in die Betrachtung der 
artenschutzrechtlichen Belange einzubeziehen.  

Die artenschutzrechtliche Relevanz ist insbesondere hinsichtlich der nachfolgenden Wirkungen zu 
prüfen  
- Baubedingte Schallemissionen und stoffliche Emissionen im Falle des Vorkommens 

  besonders schutzwürdiger bzw. empfindlicher Lebensräume oder Arten 

- Flächeninanspruchnahme durch Modultische für Photovoltaikanlagen und Nebenanlagen  

einschl. Bodenumlagerung und Verdichtung durch Einsatz entsprechender Baumaschinen,  

Veränderung abiotischer Standortfaktoren  

- Lebensraumentzug für Mittel- und Großsäuger durch die Umzäunung des Betriebsgeländes 
(siehe auch Beeinträchtigung von Wanderwegen)  

- Kollisionen und Beeinträchtigungen von Vögeln durch Drahtverspannungen (insofern keine 
Kabel verlegt werden)  
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- Verluste von Nahrungs-/ und Funktionsflächen infolge Teilversiegelung, Beschattung, 
oberflächige Austrocknung durch die  Reduzierung des Niederschlagswassers unter den 
Modulen  

- Barrieren/ Beeinträchtigungen von Wanderwegen wandernder Tierarten z.B. durch 
Einzäunungen;  

- Kollisionsgefährdung von Vogelarten oder Insekten durch Spiegelungen an den Modulen,  

- Visuelle Wirkungen des flächigen Erscheinungsbildes mit Entwertung von Teillebensräumen 
von typischen Offenlandvögeln (z.B. Wiesen- und Rastvögel), Einschränkung der Bedeutung 
der Flächen zwischen den Modulen für Bodenbrüter, da Module, Zäune etc. als Ansitzwarten 
u.a. für Greife und Krähenvögel dienen  

- Auswirkungen der Reflexionen, künstlichen Lichtquellen und Erwärmung der Module  
 
Diese Punkt wurden in Tabelle 1 zusammengestellt und die Auswirkungen auf die relevanten 
Arten im AFB berücksichtigt. 
Der Anregung wurde gefolgt. 
 

 

Das Untersuchungsgebiet Erfassungsgebiet muss die Aktivitätsbereiche der geschützten Arten, 
insbesondere bei Großvogelarten, berücksichtigen. Aufgrund möglicher baubedingter Auswirkungen 
ist ein pauschaler Radius für Brutvogelkartierungen u.U. nicht ausreichend. Hier sind, wenn 
entsprechende potentielle Lebensräume in der Umgebung vorkommen, auch die Fluchtdistanzen 
störempfindlicher Arten und Greifvögel zur Bestimmung des Untersuchungsraumes zu 
berücksichtigen. 

Dieses Gebiet (Untersuchungsgebiet) ist kartografisch darzustellen. Der Geltungsbereich ist u. 
Umständen für die Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange nicht hinreichend, da Tiere 
außerhalb des Plangeltungsbereich einwandern können. Im AFB wird vom Untersuchungsgebiet 
gesprochen, es ist jedoch nicht ersichtlich, um welchen Bereich es sich handelt. Auch aus der 
Darstellung der Ergebnisse der Brutvogelkartierung geht der Untersuchungsraum nicht hervor.  

Eine Karte und Tabelle mit den auf die jeweiligen Artengruppen angepassten 
Untersuchungsräumen wurde im AFB ergänzt. 
Der Anregung wurde gefolgt. 

 

Die faunistischen/ floristische Erfassungen sind grundsätzlich dem zu erstellenden 
Artenschutzfachbeitrag unter Angabe der Punktdaten (kartografische Darstellung) beizufügen. Dies 
erfolgte lediglich für die Brutvögel.  
 

Eine kartographische Darstellung der Reptilienerfassung (Zauneidechsen) wurde im AFB 
ergänzt. Da innerhalb des Untersuchungsradius von 500 m keine FFH-relevanten Amphibien 
nachgewiesen wurden, wird auf eine kartographische Darstellung verzichtet. 
Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 
 

 
Zu berücksichtigen ist die geplante Zeitschiene der Wiedernutzbarmachung und der Errichtung der 
PV-Anlagen. Insofern hierzu keine verbindlichen Angaben vorliegen, wäre vom worst case 
auszugehen. Insofern die Flächen (und die Umgebung) bereits der Wiedernutzbarmachung 
zugeführt wurden und auf den Flächen Lebensräume für Brutvögel, Amphibien und Reptilien etc. 
entstanden wären und erst dann die PV Anlagen errichtet werden würden, träfen nämlich die 
aktuellen Einschätzungen z.B. zur Bedeutung für Reptilien, Amphibien und Brutvögel auch 
hinsichtlich der Verlärmung im und in der Umgebung des Vorhabengebietes ggf. nicht mehr zu. 
Auch baubedingte Brutaufgaben in benachbarten Flächen die der Wiedernutzbarmachung bereits 
zugeführt wurden wären nicht von vorn herein auszuschließen.  
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Bis zur Errichtung der Photovoltaikanlage und auch darüber hinaus findet im gesamten 
Kieswerk weiterhin aktiver Tagebau statt. Nach der Errichtung der PVA finden in der übrigen 
Fläche noch Abbautätigkeiten statt. Es finden also permanent Erschütterungen und 
Lärmemission statt, wodurch sich keine relevanten Arten in diesem Gebiet ansiedeln werden.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Zur Relevanzprüfung (3.2)  

Der Gutachter verweist richtigerweise auf die Kriterien zur Relevanzprüfung. Diese Kriterien, die 
den Wirkraum des Vorhabens einschließen, lassen sich in der Tabelle zur Relevanzprüfung jedoch 
überwiegend nicht nachvollziehen. Bezug genommen wird hier vornehmlich auf das 
Vorhabengebiet/ Untersuchungsgebiet. Auch vom Untersuchungsgebiet wird gesprochen. Dieses 
ist, wie bereits angemerkt zu definieren. Dabei sind die bau-, anlage- und betriebsbedingten 
Wirkungen des Vorhabens zu berücksichtigen.  
Daher sind Einschätzungen zu  
- Zauneidechse (siehe auch Widersprüche Umweltprüfung); Nachweise der Art wurden in  

weniger 300m Entfernung im April 2022 im Rahmen eines Ortstermins südlich des  
Grundstückes an der Sukower Chaussee festgestellt  

 
Zauneidechsen haben einen relativ geringen Bewegungsradius und sind nicht sehr 
wanderfreudig. Der Raum, in dem eine Zauneidechse jagt, sich fortpflanzt und überwintert ist 
relativ klein. Die meisten Tiere entfernen sich im Laufe ihres Lebens nicht weiter als 20-30 m 
von ihrem Schlupfort (Blanke 2010; Gramentz 1996; Yablokow 1980). Es ist somit nahezu 
ausgeschlossen, dass die in 2021 am westlichen Kiesseerandbereich und die 2022 
nachgewiesen Zauneidechsen aus 300 m Entfernung die Fläche während der Bauphase 
durchwandern oder gar ansiedelt. Die Fläche bietet kein geeignetes Habitat. Zauneidechsen 
benötigen eine strukturreiche Umgebung mit ausreichend Versteckmöglichkeiten, sind diese 
nicht gegeben, steigt die Gefahr durch Prädatoren getötet zu werden signifikant an. Daher wird 
eine Einwanderung vor und während der Bauphase ausgeschlossen. Nach Errichtung der PVA 
entstehen genügend unterschiedliche Strukturen auf der Fläche, um einen geeigneten 
Lebensraum für die Zauneidechsen darzustellen. Somit können nach der Fertigstellung der PVA 
die Zauneidechsen über den Damm von der westlichen Uferseite in das Plangebiet einwandern. 
Ein Steckbrief für die Zauneidechsen wurde im AFB ergänzt. 
Der Anregung wurde gefolgt. 

 
 

- Artengruppe Amphibien (Wanderkorridore, mögliche Winterquartiere im  
Vorhabengebiet ?), Vorkommen Kreuzkröte wurden UNB 2022 mündlich gemeldet,  
Vorkommen der Erdkröte sind bekannt  

 
Die Kreuzkröte wurde auch bei der Amphibienkartierung 2021 nördlich der Vorhabensfläche 
(Pinnow Nord) verhört, jedoch nicht innerhalb des 500 m Untersuchungsraum oder innerhalb 
der Vorhabensfläche. Da es sich hier um Spülfelder handelt, sind weder temporäre 
Laichgewässer noch Winterquartiere für Amphibien vorhanden. Das Vorkommen nördlich der 
Vorhabensfläche wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 

Unter 4.1.2 wird aufgeführt, dass sich die Habitatbedingungen für Zauneidechsen verbessern 
werden. Dies ist im Rahmen der Pflege der Flächen artenschutzrechtlich zu berücksichtigen. Daher 
wären die Optionen zur Pflege der Modulzwischenflächen so festzulegen, dass Tötungen der Art 
weitestgehend vermieden werden könnten.  
 
Eine für die Zauneidechse angepasste Pflegemaßnahme wurde im AFB und in den Textlichen 
Festsetzungen ergänzt. 
Der Anregung wurde gefolgt. 
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Zu den Bodenbrütern  

Ein Brutplatz der Feldlerche ist betroffen. Die Art wurde mit den Bodenbrütern allgemein 
betrachtet.  
Ein vom Gutachter angenommenes Ausweichen auf andere Biotope (ebenso für die Gilde der 
Gehölzbrüter) kann nicht angenommen werden, da ohne faunistische Nachweise davon 
auszugehen ist, dass diese potentiellen Reviere bereits besetzt sind. Der Verbotstatbestand der 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten tritt nicht ein, solange deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§44 Abs. 5 BNatSchG).  

Diese Einschränkung in der Gesetzgebung führte in der Planungspraxis häufig dazu, dass ohne 
vertiefte Prüfung das Vorhandensein von Ausweichmöglichkeiten für viele Arten pauschal 
angenommen wurde. Insbesondere bei stenotopen, gefährdeten Arten ist ein „Ausweichen" in 
vermeintlich freie Habitate kaum valide prognostizierbar. Aus Gründen der Planungssicherheit ist 
gerade bei solchen Arten ansonsten davon auszugehen, dass alle vorhandenen Habitate bereits 
besiedelt sind. Folgerichtig könnte der durchgehende Erhalt der ökologischen Funktion für diese 
Arten nur durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen - continuous ecological 
functionality-measures) sichergestellt werden (Quelle: NUL 08/2012).  

Aufgrund der Bestandsrückgänge der Feldlerche reicht es zur Vermeidung des Verbotstatbestandes 
in der Regel nicht aus, darauf zu verweisen, dass potentiell geeignete Ersatzlebensräume 
vorhanden sind. Dies wird nur der Fall sein, wenn nachweislich in ausreichendem Umfang 
geeignete Habitatflächen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen. Die 
Sicherung der ökologischen Funktion von betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang muss ununterbrochen gewährleistet sein (LANA- Vollzugshinweise1). 

An der ökologischen Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffenen Bereichs im Hinblick auf 
seine Funktion als Fortpflanzungs-oder Ruhestätte keine Verschlechterung eintreten (siehe auch 
LANARechtsbegriffe 2). Die hohe Wahrscheinlichkeit der Eignung der Habitate in der näheren 
Umgebung, ist darzulegen.  
 
Es ist davon auszugehen, dass sich die Feldlerche auch nach Errichtung der PVA in den 
randlichen Strukturen wiederansiedeln kann. Zudem wurde im Umkreis von 300 m kein 
weiteres Feldlerchenrevier festgestellt, es sind jedoch auch außerhalb der Vorhabensfläche 
Strukturen vorhanden, die von der Feldlerche besetzt werden können. 
 

 
 

Pflegezeitpunkte Modulzwischenflächen  

Mit der extensiven Pflege der Modulzwischenflächen sollen, neben der Eingriffsminderung, auch 
regelmäßig artenschutzrechtliche Konflikte, die durch das Vorhaben entstehen können gelöst 
werden. Die im Allgemeinen zu erwartenden positiven Auswirkungen auf das Arteninventar sind 
jedoch an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Neben dem Verzicht des Einsatzes von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist auch der Mahdzeitpunkt relevant. Damit soll die Brut von 
Bodenbrütern geschützt sowie das Blühen und Aussamen von Pflanzen gefördert werden. Unter 
Berücksichtigung der HzE ist eine Mahd/ Beweidung erst  
ab 15.07. zulässig, wenn diese Flächen als eingriffsmindernd anerkannt werden sollen. 
Erfahrungsgemäß kollidiert dieser Mahd-Pflegetermin jedoch regelmößig mit den 
Solarmodulen und eine deutlich frühere Mahd wird notwendig. Es ist daher darzulegen 
und (z.B. bei Bauleitplänen im Text Teil B) festzulegen, wie die Einhaltung der Mahd- 
bzw. Pflegetermine gewährleistet werden soll (Risikomanagementmaßnahmen). 
 
Es ist nicht zu erwarten, dass der Mahdzeitpunkt ab dem 15.07. zu einem Konflikt führt, da es 
sich hier um Spülfelder handelt, die einen sehr sandigen Untergrund bereitstellen. Auf diesem 
Untergrund ist keine üppige Vegetation zu erwarten, die die Solarmodule schon vor dem 
festgesetzten Mahdzeitpunkt verschatten könnten. 
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Zum Text Teil B Zu 1.  
Der geplante Zaun ist so aufzustellen, dass eine Bodenfreiheit von mind. 20 cm 
gewährleistet wird. Alternativ ist ein Zaun zu verwenden, welche in Bodennähe einen 
,,Maschen"abstand von mind. 20 cm aufweist.  
 
 
Zu 3.3 Es wird empfohlen die Maßnahme zur Bauzeitenregelung wie folgt aufzunehmen sowie 
Anpassung AFB: Insbesondere die Nachweisführung und Vorlage bei der UNB ist  
aufzunehmen.  '  

1. Der Baubeginn (Baustelleneinrichtung, Baufeldberäumung, Beseitigung der obersten 
Vegetationsschicht etc.), ist nur in der Zeit vom 01.10 bis 28.02 vorzunehmen. Ausnahmen 
sind zulässig, sofern der unteren Naturschutzbehörde der gutachterliche, schriftliche 
Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass auf den für die Baumaßnahmen in 
Anspruch genommenen Flächen keine Brutvögel brüten. Dazu sind die Flächen und ggf. 
Gehölze durch einen Fachgutachter vor Beginn der Maßnahmen zu kontrollieren.  

2. Insofern Vergrämungsmaßnahmen (z.B. Flatterbände) vorgesehen sind, müssen diese ab 
01.03 eingerichtet werden, müssen mindestens zum Beginn der Erdarbeiten erhalten bleiben 
und dürfen nicht länger als drei Monate ohne Bautätigkeiten durchgeführt werden.  

3. Werden besonders geschützte bzw. streng geschützte Arten festgestellt, ist das weitere 
Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  

4. Bei Unterbrechungen der Bautätigkeiten während der Brutzeit (1.03 bis 31.09), welche länger 
als 5 Tage anhalten, sind ebenfalls geeignete Vergrämungsmaßnahmen zu ergreifen.  

Zu 3.4 Die Festsetzung/ AFB sind wie folgt anzupassen  

Insofern die Schnittmaßnahmen/ Gehölzbeseitigungen im Zeitraum März bis September 
erforderlich werden, sind die Ergebnisse der Kontrolle der Bäume /Sträucher vor Durchführung 
der Maßnahme der der UNB schriftlich einzureichen.  
Hinweis: Die dargelegte „Umsetzung von Brutplätzen" erfüllt den Verbotstatbestand nach § 44 
Abs.1 BNatSchG und würde einer Ausnahmegenehmigung der UNB bedürfen. Die Festsetzung/ 
AFB ist zu überarbeiten/ zu streichen.  

Als Vermeidungsmaßnahme ist folgendes in den Text Teil B, mind. als Hinweis aufzunehmen: 
Baugruben sind mit hinreichend Ausstiegshilfen (z.B. einfache, Bretter mind. 15 cm breit) 
auszustatten.  
 

Dem Vorschlag der unteren Naturschutzbehörde wird gefolgt. 
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In der Begründung wurde bereits unter 5.6. die Lage des Plangebiets in der 
Trinkwasserschutzzone beschrieben. Es ist nicht beabsichtigt, gegen Festsetzungen der 
Trinkwasserschutzzone zu verstoßen.  
Die Anforderungen und Verbote der Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten werden eingehalten. Die Begründung wurde diesbezüglich unter 7.1. 
ergänzt. 
Die Stellungnahme des Wasserversorgers wird vorgelegt. 
Die Hinweise wurden in den Text Teil B der Satzung übernommen. 
 
 

 

 
Die ehemalige TF 3.1 wurde aus dem Satzungsentwurf entfernt. Die Erlaubnis zur Versickerung 
von Niederschlagswasser wird in Zusammenhang mit den Bauvorlagen für die 
Photovoltaikanlage und die Erschließungsstraßen beantragt. 
Der Anregung wird gefolgt.  
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Menge und Art der wassergefährdenden Stoffe wurden in der Begründung unter 5.6. 
entsprechend weiterer Anlagenplanung ergänzt. Die Rechtsgrundlage wurde geändert. 
Der Anregung wird  gefolgt. 
 
 

 
 
Die Auflagen wurden in den Text Teil B der Satzung übernommen. 
Die Auflagen werden im weiteren Verfahren beachtet. 
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Die Hinweise wurden in den Text Teil B der Satzung übernommen. 
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren beachtet. 
 
 

 
 
Die genannten Immissionsrichtwerte werden von der Photovoltaikanlage einschließlich aller 
technischer Nebenanlagen eingehalten. 
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Es werden PV-Module mit Antireflexionsbeschichtung verwendet. 
Die Blendwirkung von PV-Modulen wurde in der Begründung unter 5.4. ausführlich 
beschrieben: 
Im sichtbaren Umfeld der geplanten Photovoltaikanlage befinden sich im Abstand unter 100 m 
keine Wohnhäuser sowie auch keine Straßen, Autobahnen oder Eisenbahntrassen. 
Östlich des Plangebiets befindet sich die Wohnbebauung Sukower Chaussee 6 bis 8. Vom 
äußersten Rand der Sondergebiete PV ergibt sich eine Entfernung von 190 m zu den bebauten 
Grundstücken.  
Eine nachhaltige Blendung der Bewohner der benachbarten Ortslagen ist somit nicht 
anzunehmen. 
Die Auflagen werden beachtet. 
 
 
 

 
Die auftretenden elektrischen und magnetischen Felder werden sich nicht negativ auf die in 180 
m Entfernung zur Photovoltaikanlage befindliche Wohnbebauung auswirken, da die Gleich- und 
Wechselstromfelder nur sehr schwach in unmittelbarer Umgebung der Wechselrichter und 
Trafostationen auftreten.  
Die Verordnung über elektromagnetische Felder, 26. BlmSchV, wird einschließlich Anhang 1a 
bei der Planung der Photovoltaikanlage beachtet. 
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Die Hinweise werden im weiteren Verfahren beachtet. 
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Die raumordnerische Bewertung des Amtes für Raumordnung und Landesplanung wurde unter 
3.3. in die Begründung übernommen.  
 
Die Nutzung der Photovoltaikanlage soll für einen Zeitraum von ca. 30 Jahren erfolgen. Der 
Rückbau der Anlagen und die Absicherung des Rückbaus über eine Bürgschaft wird in einem 
städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB (Durchführungsvertrag) zwischen der Gemeinde 
Pinnow und der Vorhabenträgerin geregelt. Die Begründung wurde diesbezüglich unter 1. 
ergänzt. 
 
Den Anregungen wurde gefolgt. 
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Die untere Naturschutzbehörde und das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 
wurden am Verfahren beteiligt. 
Dem Hinweis wurde bereits gefolgt. 
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Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis auf die Flüssiggaslagerbehälteranlage wurde unter 5.4. in die Begründung 
aufgenommen. 
Die Entfernung der beiden Vorhaben beträgt ca 8 km, eine gegenseitige Beeinflussung kann 
ausgeschlossen werden. 
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Die Beschreibung der bergrechtlichen Situation wurde unter 5.1. in die Begründung eingefügt. 
Die Beendigung der Bergaufsicht wird angestrebt. 
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Der Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde unter Beachtung der damals 
vereinbarten Wiedernutzbarmachung überarbeitet. Für das bergrechtliche Verfahren zur 
Änderung des betriebsplans wurde einneuer Wiedernutzbarmachungsplan erarbeitet. Der neue 
Wiedernutzbarmachungsplan wurde bei der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zugrunde gelegt. 
 
Den Anregungen des Bergamtes wird gefolgt. 
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Ute Glaesel | PTI 23 Betrieb 1 
0385/723-79593 | Ute.Glaesel@telekom.de 
7. März 2022 | vorhabenbezogener B-Plan Nr. 21 Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Süd der 
Gemeinde Pinnow 
 
Vorgangsnummer: 99419872 / Lfd.Nr. 00580-2022 
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an. 

 

Sehr geehrte Frau Siraf, 

 

die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 

– hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 

Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 

dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 

folgt Stellung: 

 

Anbei die aktuellen Bestandspläne der Telekommunikationsanlagen der Telekom. Wir bitten Sie, die 

Ihnen überlassene Planunterlage nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen 

Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit 

möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden. 

 

Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Diese können nicht oder nur 

mit einem unverhältnismäßig hohen Kosten- und Zeitaufwand verlegt werden. Wir fordern daher, die 

Baumaßnahme so mit uns abzustimmen, dass Veränderungen oder Verlegungen der 

Telekommunikationslinien vermieden werden können. Eine Verlegung der Telekommunikationslinie der 

Telekom kann nur unter dem Vorbehalt der technischen Realisierbarkeit und unter Kostentragung des 

Auftraggebers erfolgen. 
 
Die Telekommunikationslinie verläuft gemäß den übergebenen Bestandsplänen (04 Seite 5) 
von der Wohnbebauung Sukower Chaussee 6 bis 8 nach Norden und tangiert dabei die zum 
Plangebiet vorgesehene Erschließungsstraße. Die Lage der Telekommunikationslinie wurde in 
die Planzeichnung übernommen, in die Begründung wurde unter 7.7. und 7.1. Hinweise 
aufgenommen. 
Die Telekommunikationslinie wird im weiteren Verfahren beachtet. 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
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Wir weisen darauf hin, dass die in unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage verlaufende 

Telekommunikationslinie der Telekom bei eventuell auftretenden atmosphärischen Entladungen 

besonders gefährdet ist. 
 
Wir bitten daher schon bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von mindestens 15 m zwischen 

den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der Telekommunikationslinie der Telekom zu 

berücksichtigen. 
 
Der Abstand zwischen der geplanten Photovoltaikanlage und der Telekommunikationslinie 
beträgt entsprechend der übergebenen Bestandspläne ca. 180 m. Der geforderte 
Mindestabstand von 15 m kann sicher eingehalten werden. 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Wenn eine Versorgung der Photovoltaikanlage an das Telekommunikationsnetz der Telekom gewünscht 

wird, ist die Herstellung für den Auftraggeber voll kostenpflichtig. 

 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 

Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 

Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 

Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische 

Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 

angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 

Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 

der Telekom informieren und einen Schachtschein einholen über die Internetanwendung 

„Trassenauskunft Kabel“ (https://trassenauskunftkabel.telekom.de) oder unter der Mailadresse 

(planauskunft.nordost@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

 

Die Errichtung neuer Telekommunikationslinien durch Telekom ist zurzeit nicht geplant. 

 

Freundliche Grüße 

i.A. 

Ute Glaesel 
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Eine Bürgerin aus 19079 Zietlitz                  08.04.2022 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplans Nr. 21 „Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Süd“ 
Aufstellungsbeschluss zur 2.Änderung des Teilflächennutzungsplanes 
 

 

Bezugnehmend auf die ausgelegten Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.21 

„Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Süd“ sollen nachfolgende Anregungen/ Anmerkungen 

eingebracht werden: 

 

Das vorgesehene Plangebiet für die PV-FFA liegt innerhalb des beschriebenen Geltungsbereichs an 

einem exponierten Standort auf einer gut sichtbaren Anhöhe der Verspülflächen. 

 

Vorschriftsgemäß wird hier der Geltungsbereich des Vorhabengebietes in der Gemarkung Pinnow 

ausgewiesen, der im Süden an der Gemeindegrenze Sukow endet. Keine Erwähnung findet folglich 

die Wohnbebauung des Ortsteiles Zietlitz am gegenüberliegenden Ufer des Kiessees vis a vis der 

geplanten PV-FFA (sowohl im Süden als auch im Südosten). Augenscheinlich liegt das Vorhabengebiet 

höher als der Ortsteil Zietlitz, der auf 40 – 42 Höhenmetern liegt, damit erhält die PV-FFA zumindest 

für die Zietlitzer Anlieger einen landschaftsprägenden Charakter. 

 

Der Ortsteil Zietlitz wurde in der Begründung unter 4. ergänzt. 
Sowohl die Photovoltaikanlage als auch der Ortsteil Sukow befinden sich in der Nähe des 
Kiessees und somit annähernd auf einer Höhenlage. 
 
 

Eine Verstärkung des landschaftsprägenden Charakters der Freiflächenanlage liegt faktisch darin, 

dass die Höhe der baulichen Anlagen ausdrücklich nicht geregelt ist. Der ohnehin exponierte Standort 

auf einer gut sichtbaren Anhöhe der Verspülflächen lässt den Schluss zu, dass die geplante Anlage 

mindestens zu einer optischen Zerschneidung der Landschaft führt und damit im Widerspruch zu §1 

Abs. 5 des BNatSchG steht. Auf dieser Grundlage wird dringlich vorgeschlagen, durch Festsetzung 

einer angemessenen Höhe der baulichen Anlage den Bebauungsplan zu konkretisieren. 

 

Die Höhe der baulichen Anlagen wurde mit 4,5 m über vorhandenem Gelände festgesetzt. 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 

Weiterhin wird angeregt, als wichtigen Bestandteil des Bebauungsplanes, ein naturschutzrechtlich 

abgestimmtes Pflanzgebot mindestens entlang der südlich und südöstlich verlaufenden Einzäunung 

aufzunehmen. Durch naturnah gestaltete Hecken- und Baumbepflanzungen von mindestens sechs 

Metern Breite können offene Sichtachsen geschlossen und gleichzeitig artenreiche Lebensräume 

etabliert werden. 

 

Im östlichen Bereich der südlichen Plangebietsgrenze soll sich ein B-Plan für eine 
Photovoltaikanlage in der Gemeinde Sukow anschließen. Dort hätte eine Hecke keine 
abschirmende Wirkung zur Photovoltaikanlage. 
Im westlichen Bereich der südlichen Plangebietsgrenze und am östlichen Rand des Plangebiets 
könnte eine Hecke das Landschaftsbild anders gestalten. Der Anbau einer Hecke wurde unter 
Heranziehung eines Sachverständigen fachlich geprüft. Durch den vorhandenen Untergrund in 
Form eines aufgespülten Sandfeldes hätte eine Hecke wenig Entwicklungs- und 
Überlebenschancen. 
Dies ist in der „Bewertung der Voraussetzung für eine Heckenpflanzung auf Spülfeldern im 
Kiestagebau Tarzow“ vom Büro PfaU vom 18.08.2022 begründet worden. Diese Bewertung ist 
Anlage des Abwägungsmaterials. 
Aufgrund der vorhandenen Böden wird auf eine Heckenpflanzung verzichtet. 
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Eine Festsetzung im Bebauungsplan über das Verbot von Pestiziden, die den Bewuchs unter den 

Modulen niedrig halten, ist eine weitere Maßnahme zum Schutz der Umwelt, hier vor allem zum 

Gewässerschutz. 

 

Der Verzicht auf Pestizide wurde in TF 4.1 festgesetzt. 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 
" Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow-Süd " der Gemeinde Pinnow 
Ergebnis der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB 
 
Die Gemeindevertretung Pinnow hat am 24.01.2022 den Aufstellungsbeschluss für den 
vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 21 „Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow-Süd“ gefasst. 
Auf der Grundlage der Vorentwürfe der Satzung und der Begründung vom 04.01.2022 
wurde vom Amt Crivitz die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange eingeleitet. 
Entsprechend §§ 2 (2) und 4 (1) BauGB wurden 6 benachbarte Gemeinden und 20 von 
der Planung berührte Behörden bzw. betroffene Einrichtungen und Versorgungsträger mit 
E-Mail vom 01.03.2022 an der Aufstellung des Bebauungsplans beteiligt. Der Landkreis 
Ludwigslust-Parchim wurde per Briefpost beteiligt.  
Nachträglich wurde der BUND M-V mit E-Mail vom 25.04.2022 beteiligt. 
 
 

 Gemeinden      6 
 Behörden u.a.   22 
 Beteiligte    28 

 
Folgende Beteiligte haben Anregungen und Hinweise abgegeben, die in der weiteren 
Planung beachtet wurden: 
 
 

1. Landkreis Ludwigslust-Parchim   
2. Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg  
3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg  
4. Bergamt Stralsund 
5. Deutsche Telekom Technik GmbH 

 
Folgende Beteiligte haben Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Anregungen 
abgegeben oder mitgeteilt, dass ihre Belange nicht berührt werden: 

 

1. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 
2. Landesamt für innere Verwaltung, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 

Katasterwesen  
3. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 

Katastrophenschutz M-V  
4. Landesforst M-V, Forstamt Gädebehn 
5. SBA Schwerin 
6. Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“ 
7. GASCADE Gastransport GmbH 
8. Zweckverband Schweriner Umland 
9. WEMAG Schwerin 
10. HanseGas GmbH Spornitz 
11. GDMcom GmbH 
12. Vodafone GmbH 
13. WEMACOM Telekommunikation GmbH 
14. 50Hertz Transmission GmbH  
15. Stadt Schwerin 

 
 

Folgende Beteiligte haben nicht geantwortet: 
 

1. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege  
2. Bundesnetzagentur 
3. Gemeinde Crivitz 
4. Gemeinde Sukow 
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5. Gemeinde Raben Steinfeld 
6. Gemeinde Gneven 
7. Gemeinde Leezen 
8. BUND M-V 

 

Zusammenfassung 
                  Anzahl 
 Beteiligte mit Anregungen / Hinweisen         5 

Beteiligte ohne Anregungen             15   
Beteiligte ohne Antwort               8   . 

 

 Beteiligte           28 
 

 
Der Vorentwurf der Planzeichnung und die Begründung lagen in der Zeit vom 07.03. bis 
zum 08.04.2022 im Amt Crivitz, Amtsstraße 5 in 19089 Crivitz, Zimmer 126 zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. Die Unterlagen konnten ebenso auf der Homepage des Amtes 
Crivitz (www.amt-crivitz.de) eingesehen werden. 
In diesem Rahmen wurde 1 Stellungnahme abgegeben, die bei der weiteren Planung 
beachtet wurden. 
 
Die 5 behördlichen Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen sowie die 
Stellungnahme aus der öffentlichen Auslegung sind Bestandteil des Abwägungsmaterials.  
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